
 

 

Nutzungsbestimmungen SVEB/FSEA-Logo  
 
Die Nutzungsrechte des Logos «SVEB/FSEA Schweizerischer Verband für 
Weiterbildung» liegen ausschliesslich beim SVEB Schweizerischen Verband für 
Weiterbildung.  
 
 
Verwendung durch Mitglieder 
Die Nutzung des Logos durch Mitglieder ist erwünscht. Erst nach einer definitiven 
Aufnahme in den Verband ist die Verwendung des Logos zulässig. Die folgenden 
Bestimmungen zur Verwendung des Logos sind zu beachten: 

• Der SVEB behält sich das Recht vor, die Nutzungserlaubnis jederzeit zu 
widerrufen, wenn die Nutzung nicht der hier festgelegten Logo-Nutzung 
entspricht. 

• Nur die Vorlage des SVEB darf genutzt werden und das Logo darf weder 
verändert noch verfälscht werden. 

• Das Logo darf nur zusammen mit dem Hinweis «Mitglied» verwendet werden.  
 
 
Darstellung des SVEB-Logos für Mitglieder 

• Das Logo darf ausschliesslich schwarz/weiss verwendet werden. 
• Das SVEB-Logo für Mitglieder beinhaltet den Hinweis «Mitglied».  
• Der Schutzraum des Logos ist hier gekennzeichnet durch die rote Linie rund 

um das Logo. Diese rote Linie ist nicht Bestandteil des Logos, sondern dient 
der Markierung des Schutzraums. Andere Elemente dürfen diesen Schutzraum 
nicht beeinträchtigen.  
  
SVEB-Mitglieder-Logo im Querformat: 

 
 
 
 
 
 SVEB-Mitglieder-Logo im Hochformat:  
 
 
 

• Es dürfen dem Logo keine Zusätze angefügt werden.  
• Das Logo darf grössenskaliert werden, solange es lesbar bleibt; die 

Proportionen dürfen jedoch nicht verändert werden. 
• Wenn das Logo in elektronischen Medien verwendet wird, muss es mit 

www.alice.ch verlinkt werden.  
• Es dürfen nur die originalen Grafikdateien verwendet werden. Das 

Nachzeichnen des Logos ist nicht erlaubt.  
 



 

 

Verwendung durch Kooperationspartner 
Die Nutzung des Logos durch Kooperationspartner ist zulässig, wenn es sich um eine 
vertraglich festgelegte Kooperation handelt und der Kooperationsvertrag eine solche 
Nutzung ausdrücklich vorsieht. Im Rahmen der Vertragsgestaltung sind die näheren 
Bestimmungen der Nutzung festzulegen, insbesondere   

• dass sich der SVEB das Recht vorbehält, die Nutzungserlaubnis jederzeit zu 
widerrufen, wenn die Nutzung nicht der vertraglich festgelegten Logo-
Nutzung entspricht. 

• dass nur die Vorlage des SVEB genutzt und das Logo nicht verändert oder 
verfälscht werden darf. 

 
 
Verwendung durch Dritte 
Die Verwendung des Logos durch Dritte bedarf einer schriftlichen Zustimmung des 
SVEB. Sie wird vom Kommunikationsleiter des SVEB auf Anfrage schriftlich per Mail 
erteilt. Das entsprechende Kommunikationsmittel muss vor der Nutzung des Logos 
zur Überprüfung der Einhaltung des Corporate Designs vorgelegt werden.  
 
Eine Zustimmung setzt voraus, dass die Logo-Nutzung im Zusammenhang mit den 
Aufgaben und/oder Interessen des SVEB steht und keine Beeinträchtigung des 
Ansehens des Verbands durch die Nutzung zu erwarten ist. Der SVEB kann eine 
einmal erteilte Zustimmung jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückziehen.  
 
 
Darstellung des SVEB-Logos für Kooperationspartner oder Dritte 

• Das Logo darf ausschliesslich schwarz/weiss verwendet werden. 
• Das SVEB-Logo kann mit oder ohne Text «Schweizerischer Verband für 

Weiterbildung» verwendet werden. Der Schutzraum des Logos ist hier 
gekennzeichnet durch die rote Linie rund um das Logo. Diese rote Linie ist 
nicht Bestandteil des Logos, sondern dient der Markierung des Schutzraums. 
Andere Elemente dürfen diesen Schutzraum nicht beeinträchtigen.  

 
 
 
 
 
 

• Es dürfen dem Logo keine Zusätze angefügt werden.  
• Das Logo darf grössenskaliert werden, solange es lesbar bleibt; die 

Proportionen dürfen jedoch nicht verändert werden. 
• Wenn das Logo in elektronischen Medien verwendet wird, muss es mit 

www.alice.ch verlinkt werden.  
• Es dürfen nur die originalen Grafikdateien verwendet werden. Das 

Nachzeichnen des Logos ist nicht erlaubt.  


